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Benutzerhinweise

Benutzerhinweise

Die Reihe „Fälle“ ermöglicht sowohl den Einstieg als auch die Wiederho-
lung des jeweiligen Rechtsgebiets anhand von Klausurfällen. Denn unser
Gehirn kann konkrete Sachverhalte besser speichern als abstrakte For-
meln. Während des Studiums besteht die Gefahr, dass man zu abstrakt
lernt, sich verzettelt und letztlich gänzlich den Überblick über das wirklich
Wichtige verliert.

Ferner erfordern Prüfungsaufgaben regelmäßig das Lösen
von konkreten Fällen. Hier muss dann der Kandidat bewei-
sen, dass er das Erlernte auf den konkreten Fall anwenden
kann und die spezifischen Probleme des Falles entdeckt. Au-
ßerdem muss er zeigen, dass er die richtige Mischung zwi-
schen Gutachten- und Urteilsstil beherrscht und an den Pro-
blemstellen überzeugend argumentieren kann. Diese Fähig-
keiten vermittelt Ihnen unser „Basiswissen Methodik der Fallbearbeitung –
Wie schreibe ich eine Klausur?“.

Nutzen Sie die jahrzehntelange Erfahrung unseres Repetitoriums. Seit
mehr als 60 Jahren wenden wir konsequent die Fallmethode an. Denn ein
prüfungsorientiertes Lernen muss „hart am Fall“ ansetzen. Schließlich
sollen Sie keine Aufsätze oder Dissertationen schreiben, sondern eine
überzeugende Lösung des konkret gestellten Falles abgeben. Da wir nicht
nur Skripten herausgeben, sondern auch in mündlichen Kursen Studieren-
de ausbilden, wissen wir aus der täglichen Praxis, „wo der Schuh drückt“.

Die Lösung der „Fälle“ ist kompakt und vermeidet – so wie es in einer Klau-
surlösung auch sein soll – überflüssigen, dogmatischen „Ballast“. Die Lö-
sungen sind komplett durchgegliedert und im Gutachtenstil ausformu-
liert, wobei die unproblematischen Stellen unter Beachtung des Urteilsstils
kurz ausfallen – so wie es gute Klausurlösungen erfordern.

Beispiele für die Gewichtung der Punktvergabe in einer Semesterab-
schlussklausur finden Sie hier: 

Wir vermitteln in der Reihe „Fälle“ die Wissensanwendung. Sie ersetzt
nicht die Erarbeitung der gesamten Rechtsmaterie und ihrer Struktur.
Übergreifende Aufbauschemata finden Sie in unseren „Aufbauschemata“.
Ferner empfehlen wir Ihnen unser „Basiswissen“ für den erfolgreichen Start

t1p.de/1vc0

Alpmann Schmidt

mit Auszügen aus der Reihe

„Basiswissen“ 

Ihr Ratgeber für die erste Klausur

Musterklausur
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Vorwort.fm  Seite 1  Dienstag, 17. November 2020  10:00 10



Benutzerhinweise

ins jeweilige Rechtsgebiet: verständlich dargestellt und durch zahlreiche
Beispiele, Übersichten und Aufbauschemata anschaulich vermittelt. Eine
darauf aufbauende Darstellung des Stoffes auf Examensniveau liefern un-
sere „Skripten“. Sofern die RÜ zitiert wird, handelt es sich um unsere Zeit-
schrift „RechtsprechungsÜbersicht“, in der monatlich aktuelle, examens-
verdächtige Fälle gutachterlich gelöst erscheinen.

Viel Erfolg!
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